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Die ratisch-lombardische Fehde 1219/1220.
Von Dr. Robert Hoppeler, Zirich.

Zum 8. Mai 1210 ist Bischof Reinher von Chur zum letzter
Mal urkundlich bezeugt. Er weilte damals am Hoflager Kaiser
Ottos IV. in Cremonal Noch im Laufe dieses Jahres ist er
mit Tod abgegangen.2 Arnold 'von Matsch folgte ihm in der
bischoflichen Wiirde. Sein Episkopat fillt mitten in das ge-
waltige Ringen zwischen Imperium und Sacerdotium, zwischen
Kaisertum und Kurie, das unter Friedrich II. seinen Austrag
gefunden hat. Als letzterer Ende 1212 von Papst Innocenz III.
gegen Otto zum Gegenkonig erhoben wurde, schlof3 sich der
Churer Kirchenfiirst thm an. Bereits anfangs September des
folgenden Jahres begegnet er zu Konstanz in der Umgebung des
Staufers.

Inwiefern die I'ehde, welche das Hochstift Chur um 1219
mit den Kommunen Como und Chiavenna fithrte, dem Kampfe
zwischen Kaiser und Papst einzugliedern ist, soll hier nicht ndher
untersucht werden. Tatsache 1st, dafl sie zundchst aus rein
lokalen Verhiltnissen erwachsen ist. Geldforderungen, welche
einzelne Biirger und Untertanen von Como gegeniiber Gottes-
hausleuten und umgekehrt geltend machten, wurden gegenseitig
zu Repressalien benutzt.3 Bald waren Raub und Totschlag an
der Tagesordnung. Handel und Wandel litten schwer unter der
allgemeinen Unsicherheit; der PaBverkehr stockte. Dazu kamen
Anstinde zwischen Chiavenna und einigen andern ennetbirgi-
schen Gemeindent und den Leuten von Schams wegen etlicher
Alpen, welche erstere von diesen gepachtet hatten. Die Klevener
beklagten sich iiber erlittenen Viehschaden, die Schamser iiber
mancherlei zugefiigte Unbill. Ein Eigenmann Konrads von Rialt
ward ermordet.5 Kurz, es herrschte hiben wie driiben allge-
meine Spannung. Der Krieg war unvermeidlich. Der genauerc

L'Acta imperii inedita, ed. Winkelmann, I Nr. 55.

2 Dahin ist Maver, Gesch. d. Bist. Chur, I, 226, zu korrigieren.

8 Fossati, Codice diplomatico della Rezia Nr. 241. Der Ab-
druck bei Mohr, Cod. dipl. T Nr. 186 ist ungeniigend.

4 ex parte tocius communis Clavenne et tocius coinmunis rusti-
corum de Prata et de Valle et de Ultriro (et de Roncallia)".

5 Simon Bissofani aus Savien (Stosavia). — Die von Rialt be-
saflen damals die Vogtel iiber Schams.
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Zeitpunkt seines Ausbruches ist nicht bekannt. Ohne Zweifel
fallen die tberlieferten Ereignisse, soweit sie Curritien betreffen,
in diz erste Hilfte des Jahres r219. Den Bischof unterstiitzten
die Gotteshausleute und zahlreiche Lehentriager. Unter diesen
werden ausdriicklich die Briider Albert und Bertold von Wan-
gen, seBbhaft auf Reams, namhaft gemacht. Bormio ergriff eben-
talls die Waffen gegen Como. Das namliche tat Hartwig von
Matsch, ein Sohn Egenos. Auch Graf Hugo von Montfort und
die Freien Diethelm und Heinrich von Sax scheinen diesen
kriegerischen Verwicklungen nicht ferne gestanden zu haben.
Zu einem entscheidenden Treffen kam es jedoch nicht. Man be-
schriankte sich auf gegenseitige Raub- und Pliinderungsziige.
Puschlav und Bormio namentlich wurden verwiistet.8 Soglio ging
in Flammen auf.” Mit Beginn der heiflen Jahreszeit machte sich
aber auf beiden Seiten mehr und mehr eine gewisse Ermiidung
geltend. Bereits anfangs Juni trat Chiavenna in Unterhand-
lungen mit Konrad vonrn Rialt und den Schamsern. Schon am
14. d. M. kam zwischen ihnen zu Zillis8 ein Friedensvertrag zu-
stande.® Beide Teile verzichteten fiir allen erlittenen Schaden auf
jegliche Entschadigung, zukiinftigen versprach man zu ersetzen.
Insbesondere verpflichteten sich die Schamser fiir das Gebiet
zwischen St. Ambrosius in der Viamala und St. Peter im Rhein-
wald. Endlich ward stipuliert, dal3 das getroffene Abkommen
jedes flinfte Jahr von je zwanzig, jeweilen von der Gegenpartei
bezeichneten Leuten neu zu beschworen sei. Durch eine Sonder-
vereinbarung ward Konrad von Rialt fiir seine Ansprachen mit
4o Pfd. & abgefunden.l® ‘Am 31. August ratifizierte die Kom-
mune den Vertrag.ll

Inzwischen hatte sich auch Bischof Arnold mit Como ver-
glichen. Am 17. August war zu Plurs der Friede vereinbart
worden.l2 Es wiirde zu weit fiihren, an dieser Stelle die einzel-
nen Bestimmungen eingehend zu analysieren. Vielfach sind sie

6 Fossati l. c. Nr. 241.

7 Ebend. — ,incendium de Soglio*.

8 ,in loco Cerani Vallis Sassamme'. (Zillis, rom. Ciraun.)

9 Fossatil. ¢. Nr. 237—239.

10 Ebend. Nr. 239.

11 Ebend. Nr. 238. — Zur Deckung der durch die Verhandlungen
erwachsenen Kosten nahm Kleven eine Anleihe von 45 Pfd. auf.

12Fossatil. c. Nr. 241.
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rein privatrechtlicher Natur. Wir begniigen uns mit einer Skiz-
zierung der Hauptpunkte. |

Zunichst werden von jeder Partei fur die Regulierung der
gegenseitig schwebenden Schuldforderungen und anderweitigen
Ansprachen zwei Bevollmachtigte (missi, Schiedsleute) bezeich-
net, die notigenfalls einen Obmann beizuzichen ermachtigt sind.

Den Schuldnern werden drei Fristen zur Befriedigung der
Kreditoren angesetzt. Bis dahin haben sie Sicherheit (Pfand)
zu geben oder, je nach der Hohe des Betrages, auf Mahnung der
Gegenpartei personlich, selbander oder selbdritt in Plurs oder
Chiavenna und in Vicosoprano Giselschaft (obstagium) zu leisten.

Kommt ein Debitor innerhalb des angesetzten Termins sei-
nen Verpflichtungen nicht nach, so wird auf sein Gut gegriffen.
Ist kein solches vorhanden, wird er, sofern er nicht hinreichende
Biirgschaft stellt, im Bistum Chur und Stadtbezirk Como ver-
schrien.

Dauert das Einlager linger als ein halbes Jahr iiber Martini
hinaus,’® wird die Anzahl der Giseln verdoppelt.

Wer ohne nachjagenden Herrn zwanzig Jahre unangefoch-
ten 1m Bistum Como gesessen, ist frei, es sel denn, der An-
sprecher vermoge den Beweis zu erbringen, dal der betreffende
sein servus sel und innert der letzten 24 Jahre ithm servilia ser-
vicia geleistet habe. Anderseits kann ein Comasger im Bistum
Chur einem Abziigling nur auf gerichtlichem Wege nachjagen.

Beim Beweisverfahren diirfen nicht mehr als sechs Fragen
an den einzelnen Zeugen gerichtet werden.

Inskiinftig darf nur der Schuldner gepfindet werden; da-
gegen hat der Kreditor das Recht auf doppelte Sicherheit. Bei
jeder Pfandung haben die Kontrahenten mitzuwirken (durch
missi).

Im weitern geloben beide Teile, innert den bezeichneten
Fristen alle Beute nebst Schadenersatz zuriickzuerstatten.

Der in Soglio angerichtete Schaden wird durch beiderseitige
Bevollmiachtigte taxiert.

Der Bischof garantiert den Biirgern und Untertanen von
Como 11 seinem Gebiet freien Handel und Wandel und Sicher-
heit der Person, umgekehrt die Stadt Como den Churer Gottes-

13 Als Termine sind St. Martinstag 1219, 1220 und 1221 fest-
gesetzt.
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hausleuten auf ithrem Territorium. Untersagt wird aber aus-
driicklich die Ausfuhr von Getreide und Gerniise.1t

Schiadigungen hiiben und driben sind binnen anderthalb
Monaten zu ersetzen.

Uber die Entschiadigung fiir den im Puschlav angerichteten
Schaden findet sich in dem vorstehenden Vertrage nichts stipu-
liert,15

Como behalt sich die fritheren Abkommen mit Mailand vor.
Erfolgt vor Ablauf von acht Wochen von dieser Seite irgend
eine Einsprache, so ist dies der Gegenpartei sofort zur Kenntnis
zu bringen, ebenso beil Einsprache seitens des romischen Koénigs.

Der Vertrag wird auf 25 Jahre abgeschlossen, 1st aber jedes
finfte Jahr neu zu beschworen. Podesta und Rat von Como
haben tberdies jihrlich den Eid darauf zu leisten.!6 Stirbt der
Bischof von Chur vor Ablauf der 25 Jahre, so hat sein Nach-
folger das Abkommen zu erneuern.

In dieses eingeschlossen werden ausdricklich die Leute von
Sertena (,,1ii de Sertina‘) ;17 dem Grafen von Montfort und den
Freien von Sax wird der Beitritt freigestellt, ebenso, unter ge-
wissen Vorbehalten, denen von Wangen.

Seitens der Kommune Como beschworen den Frieden von
Plurs u. a. Pietro de Cantone, Otto de Quadrio, Rufino de Bec-
caria, Johannes von Salis, Uberto de Torre, seitens des Bischofs
Walter (III.) und Markwart von Vaz,18 Ulrich von Aspermont,
I'riedrich von Juvalt, Albert von Castelmur u. v. a.l¥

Nocli dauerte der Kriegszustand zwischen Como und Hart-
wig von Matsch an. Auch Bormio hatte die Waffen noch nicht
niedergelegt. Uber Einzelheiten dieser zweiten Phase des Krie-

1 quod non possint trahere blava et legumina de episcopatu
Cumanc ad partem Corie.”

15> Vermutlich geschah dies in dem nicht {berlieferten Friedens-
instrument mit Bormio. Vgl. unten.

16 Podesta war 1219 Alberto Scacabarocio, 1220 Lodo-
rengo di Martinengo.

1" Valdi Sertena heibt das Tal, das sich ostlich von Rivera-
Bironico gegen den Monte Garzirola hinzieht. '

1# In meiner Stammtafel der Vaz ist zu korrigieren: Mar-
quard 1219—1253. '

Y Fossati 1l c. Nr. 241.
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ges sind wir nicht unterrichtet. Einige der bereits erwahnten
Einfille mogen in diese Zeit fallen.

Im Sommer 1220 kam zwischen Hartwig und Como eine
Siithne zustande. Zu Tirano ward am 3. Juli der definitive I'riede
geschlossen. Beide Parteien verzichteten auf jede Schadenersatz-
forderung und verpflichteten sich, Bormio zur Respektierung der
getroffenen Vereinbarungen, notigenfalls mit Gewalt, anzuhalten.
Gleichzeitig ging Hartwig mit der Stadt Como ein Burgrecht auf
die Dauer von 25 Jahren ein: er verspricht ihr in Kriegszeiten
personlich mit drei Rittern (milites) zu Hilfe zu kommen, an
das Fodrum beizusteuern und kiinftige Anstinde einem Schieds-
gericht, das jewellen in 7resivio2® zusammentreten sollte, zu
unterbreiten. (Nachtriglich wurde Tirano als Ort der Tagung
bezeichnet. )2l Den Biirgern und kirchlichen Stiftungen von Como
wird das Recht eingerdumt, ihre im Gebiet von Bormio gelege-
nen Gliter und Zehnten jederzeit zu verduflern. Die librigen Be-
stimmungen des Vertrages, in der Hauptsache das Schiedsver-
fahren betreffend, dirfen figlich lUbergangen werden.22

Mit dem Abkommen vom 3. Juli 1220 war der I'riede auf
der ganzen Linie wiederhergestellt. Bormio hatte sich schon vor
diesem Zeitpunkt mit Como verglichen:2 das Vertragsinstru-
ment scheint aber nicht iiberliefert zu sein. Zweideutig war die
Haltung der Kommune noch lange. Immer und immer wieder
wurden Beflirchtungen laut, der Iriede mochte von dieser Seite
neuerdings gestort werden. Dies tritt namentlich in den Ver-
handlungen Hartwigs von Matsch mit Como deutlich zutage.

Bischof Arnold von Chur hat den Krieg nicht lange iiber-
lebt: nach kaum elfjihriger Regierung ist er am 24. Dezember
1221 gestorben.

20 Trixivio, Terxivio", Tresivio, im Addatal zwischen Son-
drio und Tirano.

21 Fossati Nr. 244.

22 Ebend. Nr. 243. — Unter den Zeugen Albert von Sax und
sein Sohn Peter.

23 ut homines et comune de Burm1o servent pactum et con-
cordiam, quam fecerunt cum comuni et universitate de Cumis."



	Die rätisch-lombardische Fehde 1219/1220

